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Besitzer Walter Weber 
 Schlüsselstraße 8  *  79395 Neuenburg am Rhein 

Bitte beachten Sie die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden 
Württemberg! - Änderung auf 2G!!!!!
Stand 11/21*

Aus Rücksicht auf unsere Mitarbeiter und andere Hotelgäste und deren Gesundheit, 
werden wir nur Gäste beherbergen, die bereits vollständig geimpft sind oder als Genesen 
gelten! Sollte dies nicht für Sie zutreffen, dann stornieren Sie bitte umgehend Ihre 
Buchung!!!!!

Für alle Gäste gilt bei der Anreise:
Ohne diese offiziellen Dokumente ist ein Checkin trotz Buchung nicht möglich!

1. Geimpfte müssen einen offiziellen Nachweis für einen vollständigen Impfschutz 
vorlegen – zum Beispiel den gelben Impfpass oder Digitalen Impfpass. Je nach Impfstoff 
bedarf es ein oder zwei Impfungen für einen vollständigen Schutz. Seit der letzten 
erforderlichen Einzelimpfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein. Zusätzlich 
darf man keine Symptome einer möglichen Covid-19-Infektion aufweisen. 

2. Genesene benötigen den offiziellen Nachweis für einen positiven PCR-Test (oder einen 
anderen Nukleinsäurenachweis), der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate 
zurückliegt. Auch hier gilt zusätzlich, dass die Freiheiten nur für Menschen ohne 
Covid-19-typische Krankheits-Symptome gelten. 

Ausnahmen von der PCR-Pflicht und 2G-Beschränkung*  
»  Kinder bis einschließlich 5 Jahre  
»  Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind  
»  Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule 
(Testung in der Schule)  
»  Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test 
erforderlich - PCR-Test) 
»  Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis 
notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich - PCR-Test)  
»  Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) 
gibt (negativer Antigen-Test erforderlich - PCR-Test)) )  
»  Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 
Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich — PCR-Test) 

* aktuelle Änderungen vorbehalten!


